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M. E. lässt sich der von Dir zitierte Passus des nds. Schulgesetzes in keinem Fall nutzen, um die
Vergabe einer Note ("6") zu rechtfertigen, da es im Text um Ersatzleistungen, nicht aber um
Bewertungen geht.

Ich würde mich jedoch an das halten, was der Philologenverband sagt. Auf welchen § stützt sich
der Verband? Die von Dir zitierte Stelle?
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